
Rangordnung der einzelnen Rechtsquellen des Arbeitsrechts 
 

Zwingendes Gesetzesrecht inkl. Verordnungen 

 gilt vor 

Unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages (GAV) 

 gilt vor 

Betriebsordnung 

 gilt vor 

Arbeitsvertrag inkl. eines allfälligen Firmenreglements 

 gilt vor 

Normalarbeitsvertrag 

 gilt vor 

Dispositivem Gesetzesrecht des OR 

 gilt vor 

Weisungen (v.a. Hausordnung) des Arbeitgebers 
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